
Paritätische Kommission zwfsc~ wmedi8 und SBW

Gehäller 200B (gültig ab 1. Januar 20GB)

Novemoor 2007

Anhang 4 ~um Gesamtarooitsvertrag vom 1 Juli 2003 ("lohnooibläller")

Die paritätische Kommission COI116dialSBW hat gemäss Gesamtarbeitsvertrag die Gehäller für 2008
ausgehande~. Per 30. September 2007 ootrug die Teuerung ~um Vorjahr gemäss landesindex der
Konsumenteflp<eisa G.7 %, Gemäss GAV (Artikel 25, Absatz 6) erl~gt die Anpassung der Mindesljah·
resgehälter automatfsch bis zu eitle( indexausgewiesanen Teuerung von 2 %.

Die paritätische KommOsSion Osl übereingekommen, die Mindeslgehäller über die Teuerung hinaus
an~uheben. Das Mindestgehall im 1. Praxisjahr um Fr. 7G._, im 4. Praxisjahr um Fr. 100.- und für
nicht buchhändlerisch Ausgebildete um Fr. 5G._. Die Effeklivgehäfler bi5 Fr. 4'SOG.- werden der
Teuerung von G.7% angepasst. Die PK empliehh zudem, auch die lötme über Fr. 4'500,- der Teue­
rung anzupassen.

1. Minde5tgehälter

a) M'ndestgehalllür buchhändleri5ch ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Aroo~nehmer

im 1. Jahr nach der Beruf$lehr.'

Fr. 3'67G.- im Monat oder Fr. 41'710.- im Jahr

im 4, Jahr nach der Berufs lehr.'

Fr. 4'000.· im Monat oder Fr. 52'000.- im Jahr

b) M'ndestgehallfür nicht blH:hhändleri5ch aU5gebildete Arbe~oeIlmerinnenund Arbeitnehmer:

Vom 1.-3. Praxisjahr:

Fr. 3'450.- Im Monat oder Fr, 44'850.- Im Jahr

Ab dem 4. Anstellungsjahr haoon mchl buchhändlerisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitar_
beiter Anspruch auf das Mindestgeha~ für buchhändlerisch ausgebildete Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (1 Jahr der 8enJIstätigkeit nach der lehre)

2. Haushaltvol$tände

Weibliche und männliche Haushaltvorstände, die für den Ehepartner, rur ergene Kinder undllxfer
Zu UntefStützende Pefsonen untEl( 20 Jahren Zu sorgen haben, erhalten auf das Mindestgehalt
einen monatlichen Zuschlag von Fr. 200.-. Dieser Zuschlag ist nicht indexgebunden

3. Gültigkeit

Die oben aufgeführten löhne gelten vom 1. Januar bis 31, Dezember 2008.

Für den SBW
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